
Gemeinde Welver Welver, den 31.01.2020
DER VORSITZENDE

des Haupt- und Finanzausschusses

Damen und Herren
des
Haupt- und Finanzausschusses

nachrichtlich
Damen und Herrendes Rates

Sehr geehrte Damenund Herren,

zur 39. Sitzungdes Haupt- und Finanzausschusses,
die am

Mittwoch, dem 12. Februar 2020,
17:00 Uhr,

im SAAL des RATHAUSES in Welver

stattfindet, ladeich herzlich ein.

Sollten Sie verhindert sein,bitte ich, eine(n) der gewählten Vertreter(in) zu
benachrichtigen.

Tagesordnung

A. Öffentliche Sitzung

1. Anregungen und Beschwerden gem. $ 24 GO NRW
hier: Antrag vom 05.01.2020

2. Erste vereinfachte Änderung des BebauungsplanesNr. 3 „Aulswinkel",
Ortsteil Scheidingen
hier: 1. Ergebnis des Beteiligungsverfahrens

2. Satzungsbeschluss

3. Vierte vereinfachte Änderung des BebauungsplanesNr. 10 ‚Ostbusch",
Zentralort Welver
hier: 1. Ergebnis desBeteiligungsverfahrens

2. Satzungsbeschluss

4. Zweite vereinfachte Änderung des BebauungsplanesNr. 2 „Auf der Koppel",
Ortsteil Eilmsen
hier: 1. Ergebnis des Beteiligungsverfahrens

2. Satzungsbeschluss

5. Erweiterung der Außenbereichssatzung „Westholz“ im Ortsteil Vellinghausen
hier: Einleitung des Satzungsverfahrens gem. $ 35 Abs. 6 BauGB



6 Medienentwicklungsplan der Grundschulen 2019 bis 2024

7. Anfragen / Mitteilungen

B. Nichtöffentliche Sitzung

1. Konzessionsverfahren

2. Barrierefreier Umbau des Bahnhaltepunktes Welver

3. ‚Anfragen / Mitteilungen

Mit freundlichen Grüßen

KL
Schumacher

Damenund Herren
des Haupt- und Finanzausschusses
Daube, Haggenmüller, Korn, Philipper, Plaßmann, Römer, Rohe, Schulte, Stehling und Wiemer



 

 

Gemeinde welver
Der Bürgermeister

% Bereich: Gemeindeentwicklung Sachbearbeiter: Westphal
AZ Datum: 16.01.2020
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‚Antrag gem. $ 24 GO NRW vom 05.01.2020

Sachdarstellung zur Sitzung am: 12.02.2020

Siehe beigefügten Antrag!

Allgemeines:

Nach $ 24 GO NRW hat jeder das Recht, sich mit Anregungen und Beschwerdenin Angele-
genheiten der Gemeinde an den Rat zu wenden. Die Erledigung von Anregungen und Be-
schwerden kann der Rat einem Ausschuss übertragen. Nach der Hauptsatzung der Gemein-
de Welver obliegt die Behandlung von Anregungen und Beschwerden dem Haupt- und Fi-
nanzausschuss.

Beschlussvorschlag:

Der Haupt- und Finanzausschuss nimmt die Ausführungen des Petenten zur Kenntnis.

 



WG: Keine Mittel aus Steuern WelveranerBürger für Straßenbau...

 

HFA der Gemeinde Welver

Rathaus Welver

59514 Welver

Antrag gemäß 5 24 GO NRW

Re.: Keine Bewilligung von Steuergeldern Welveraner Bürgerzur Förderung einer besseren
verkehrstechnischen Anbindung einer geplanten Hähnchenfabrik ( Billigfleisch) auf dem
Kleiloh in Vellinghausen

Sehr geehrte Damen und Herren des HFA in Welver

Der Unterzeichnerregt an, keine Gelder für die Förderungder Erreichbarkeit der geplanten
Hähnchenfa. { ca.300.000 Hähnchenpro Jahr /Billigfleisch) auf dem Kleilohbereitzustellen.

Der Rat der Gemeinde hat weitreichende Ziele für 2020 formuliert und der Öffentlichkeit

mitgeteilt und die Setzung umweltpolitischer Akzentefür die Zukunft versprochen.

Dazu gehört mit Sicherheit nicht die Förderung einer nicht mehr zeitgemäßen
Massentierhaltung.



 

  
 

 

  
 

 

 

 

 

 

Gemeindenever Beschlussvorlage
Fachbereich 3 Gemeindeentwicklung Sachbearbeiterdin Herr Große
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Erste vereinfachte Änderung des BebauungsplanesNr.3 „Aulswinkel“,
Ortsteil Scheidingen

: 1. ErgebnisdesBeteiligungsverfahrens
2. Satzungsbeschluss

 

Sachdarstellung zur Sitzung am 22.01.2020:

Das Bebauungsplangebiet Nr. 3 „Aulswinkel‘liegt im Ortsteil Scheidingen am nördlichen Rand
der Ortslage. Die 1. vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes erstreckt sich auf die Flur-
stücke 113, 114 und 132 der Gemarkung Scheidingen,Flur 1, mit einer Größe von rd. 2.000
m. Die Parzellen sind bereits bebaut (Aulflucht 42 und 44).

Inhalt der vom Rat am 10.07.2019 beschlossenen Änderung: Dasbisher dem Außenbereich
zugeordnete bebaute Flurstück 132 (Aulflucht 42) wird in den Geltungsbereich des Bebau-
ungsplanes einbezogen. Es wird eine überbaubare Grundstücksfläche durch Baugrenzenfest-
gesetzt. Auf dem Flurstück 113 (Aulflucht 44) wird eine überbaubare Grundstücksfläche durch
Baugrenzenfestgesetzt. Bei einer maximalzulässigen zweigeschossigen Bebauungbeträgt
das Höchstmaß der baulichen Nutzung 9,0 m. Zulässig sind Einzel- und Doppelhäuser. Zur
Regelung des Maßesder baulichen Nutzung wird zudem eine Grundflächenzahl von 0,4 fest-
gesetzt,

Mit der Planung ist eine Nachverdichtung beabsichtigt sowie die Einbeziehung einer bebauten
Außenbereichsparzelle in den Bebauungsplanbereich. Es kommthier das vereinfachte Ände-
Tungsverfahren gem. $ 13 BauGB zur Anwendung. Zudem sind die Voraussetzungen der $$
13a (Bebauungsplan der Innenentwicklung) und 13b BauGB (Einbeziehung von Außenbe-
reichsflächenin das beschleunigte Verfahren)erfüllt, so dass die Änderung im beschleunigten

Verfahrenerfolgt.

Im Zuge des Änderungsverfahrens wurde die Beteiligung gem. $ 13 BauGBin derZeit vom
21.11.2019 - 27.12.2019 durchgeführt. Seitens derbeteiligten Öffentlichkeit und der Träger
öffentlicher Belange wurdenkeine Bedenkenvorgetragen. Eine abwägungsrelevante Stellung-
nahme wurde nur vom Kreis Soest abgegeben. Die Stellungnahmeist als Anlage beigefügt.
Dakeine grundsätzlichen Anregungen und Bedenkeneingegangensind, kann zum Abschluss
des Verfahrens der Satzungsbeschluss gefasst werden kann,



Beschlussvorschlag:
4
Siehe beigefügte Einzeibeschlüsse zu der eingegangenenStellungnahme des Kreises
Soest!

2.
DerAusschuss für Gemeindeentwicklung, Planung, Naturschutz und Umwelt empfiehlt dem
Rat, die 1. vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes Nr. 3 „Aulswinkel', Ortsteil Schei-
dingen, gem. $ 10 Abs. 1 BauGBals Satzung zu beschließen,

DerBürgermeister wird beauftragt, die Bebauungsplanänderung durch öffentliche Bekannt-
machung in Kraft zu setzen.
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1. vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes Nr. 3 "Aulswinkal“, OT Scheidingen

Trägerbeteiligung gern. $ 13 Abs. Zund $ 13a BauGB

Ihr Schreiben vom 21.11.19, Ihr Zeichen: 61-28-18/04-01

Sahr geshrte Damen und Herren,
die 0. g. Planung wurde hier mit den zuständigen Dienststellen und Abtelungen der
Verwaltung besprochen. Im Einvernehmen mit dlasen gebe ich folgende Stelungnehme ab:
Mit der 1. vereinfachten Anderung des Bebauungsplanes Nr. 3 ‚Aulswlnkel‘ wird bereits
vorhandene Bebeuung überplan
Da keine Ausweitung In dan Freiraum geplant ist, ergibt sich keine bedeutsame
naturschuzfachliche Betroffenheit.
‚Aus landschafisfachlicherSicht ergeben sich zur Planung folgende Hinweise:

Schutzgebiete sind durch die Plenung nicht irakt betroffen.

Es beslehlein geschützter Landschaftsbestandteil westlich an der Kreisstraße, Dieser LB ist
im LP Welver vom 16.12.2013 ausgewiesen unter LP IV 0.4.00.155 als AleeiBaumreihe.
Hier ii ein Beinträchtigunge- und Beschädigungsverbot.
[Erhebliche oder nachhalige Beeinträchtigungen des östlich gelegenen Naturschutzgebietes
oder des nördlich ausgewiesenen Landschaftsschutzgebietes sind icht zu erwarten.

Der Landschafteplan Welversieht Siedlungsraum vor und steht nicht enigeger.
Die Vorschrilen des $ 44 BNetSch@ erfordem elne Prüfung, inwieweit durch den
Bebauungsplan Beeinrächligungen besonders bzw. streng geschützter Tier- und
Pflanzenarten vorbereitet werden.

NTsodwestilen emteeegmsurmengtnes eaer! anBeline 

vereinfachte Änderung desPlanes. 3,Aufinkel”

Zur Stellungnahmedes Kreises Soestvom 18.12.201

Naturschutzfachliche und lendschaftsfachliche Belange,

Die naturschutzfachliche und landschaftsfachliche Stellungnahme wird zur Kenntnis genom-
men und beachtet
Der Hinweis zur Vermeidung der Verbotsistbestände, wonach eine Bagrenzung der Inan-
pruchnahme von Vegetationsbeständen auf Zeiten außerhalb der Brutzelt (01.03. — 30.08.)
erforderlich ist, wurde bereits beachtet und unter Punkt7 in der Begründung zum Bebauungs-
planentsprechend aufgenommen, Rodungs- und Räumungsmaßnahmen von Vegelationsflä-
Chensind somit nur zwischen dem 01. Okaber und dam 28. Februer durchzuführen.
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Bezogen auf den Regelungsumfang des Bebauungsplans ist zu bewerten, ob durch die
ermöglichten Bauvorhaben Lebensstätten (Standorte, Niet. Brut, Wohn ader
Zufuchtsetäten) besonders bzw. eireng geschüizter Tier- und Pflanzenrten beschädigt
oder zerstört werden können. Bei den sireng geschlizten Arten und den europäischen
Vogelarten Ist darüber Rinaus zu prüfen, inwieweit die Festsetzungen des Bebauungsplanes
Störungen von Nist-, Brut, Wahn- oder Zufuchtsstätten verursachen können.

Aufgrund der vorhandenen Bebauung istnicht damit zu rechnen, dass die Planänderung zu
erheblichen und nachhalligen Auswirkungen im Sinne des $ 44 Abs. 1 BNatSch@ auf die
planungsrelevanten Tierarten führt.
Zur Vermeidung der Verboisathestände ist eine Begrenzung der Inanspruchnahme von
Vegetsionsbeständen auf Zeten außerhalb der Bnizeit (1. März Dis 30. September)
dennoch erfrdeich.
Damitist dann nicht ersichtlich, dass bei der Realisierung der beantragten Maßnahme die
artenschuzrechtlichen Verbolstatbestände für geschützte Tler- und Pflanzenarten nach 8.44
BNatSchG berührt werden.
Diese, anhand der Antragsunterlagen gewonnene vorläufige Einschätzung entbindet nicht
von der Verpflichtung, bei der Bauausfühnung etwaigen Hinneisen auf vorkommende
geschützte Tier- und Pflanzenarten nachzugehen undin dlesem Fall unverzüglich die Untere
Naturschutzbehörde des Kreises Soest als die für den Artenschulz zuständige Behörde zu
informieren.
Die Untere Wasserbehörde gib den Hinweis, dass die Niaderschlagswasserentsorgung der
Grundstücke „Gemarkung Scheidingen, Flur1, Flurstücke 114 und 132° unklarit.

Laut vorliegendem Abwasserbeseitigungskonzept verläuft entlang der genannten
Grundstücke kein Mlschwasser- oder Regenwasserkanal, sondern lediglich ein
Schmutzwasserkenal. Es ist desheib mit der Unteren Wasserhiehörde zu klären, wie das.
"Niederschlagswasser derbefestigten Flächen entsorgt wird, da In den Planuntertagen dazu
keine Angaben gemacht werden.
In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass für die Einleitung des
Niederschlagswassers in ein Gewässer oder bel Versickerung in das Grundwasser eine
\wasserrschliche Erlaubnis gem. $ 8 WHG erforderlich ist. Dazu muss geklärt werden, ob.
feine Versickerung oder Einleitung grundsätzlich möglich it
Gegen die Nachverdichtung des Flurstück 113 bestehen keine wassarrechlichen
Bedenken, sofem en Anschluss an den vorhandenen Mischwasserkanal erfolgt, und das.
Regenrückhaltebecken der Gemeinde für des zusätzlich anfallende Regenwasser
ausreichend bemessenist,
Die Abteilung Straßenwesen gibt zur Planung folgenden Hinweis:

Der Geitungsbereich des Bebauungsplanes liegt in straßenrechticher Sicht außerhalb der
festgesetzten Ortsdurchfahrt der Kreisstraße 14.
Daher bedarf jede Baumaßnahmeeiner Sondernutzung.
Die Abteilung Straßenwesen des Kreises Soest ist in einem Baugenahmigungsverfahren
demnach zwingend zu beieligen,
Diese Stellungnahme wird zugleich abgegeben für die Landrätin ale Untere Staatliche
Verwallungsbehörde - Planungsatfsicht

5. vereinfchtr Änderung des 8 Planes. 3 Aulinket”

Abwassertschnische Erschließung;
Für den Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 3 ‚Aulswinkefiegt der Gemeinde Weiver
üine Genehmigung der Bez.-Reg. nach $ 58 Abs. 2, LNG NRW vor. (Genehmigungsdatum:
23.02.1990, A2.184.4.2.7.9740480). Nach den vorlegenden wsserrechlichen Genehmi-
ungsunterlagen lg! das Bebauungsplangeblet im Einzugsgebiet der Mischwasserkanalise-
Von. Nach Abgleich der Bestandsplane mit den Genehmigungsunteriagen wurde jez! fasige-
alt, dass die Darstelung im Kanalbestandsplan als „SYV-Kanal’ falschist. Da der Kanalbe-
Standsplan auch als Syetemdarsislung für das ABK verwendet wurde, leg! dem ABK hier im
Deieinefehlerhafte Darstellung zu Grunde. Die erforderlichen Änderungen wurden hlorim
Kanalbestand bereitsvorgenommen.
Nach dem festgestelten Sachverhalt ird also das anfallende Niaderschlagwasser über die
MW-Kanalisation ordnungsgemäß abgeleitet

Inder Begründung wird unter Punktdas Thema abwassertechnische Erschließung präzisiert,

Aheimmungsergebnis
SPnu_einchmmig

|Hra:

Be

Straßenwesen:
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und beachtet. Der straßenrechtiche Hinweis
Wird unter Punkt 4 „Erschießung'entsprechend dargestel.
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Vierte vereinfachte Änderung des BebauungsplanesNr. 10 „Ostbusch“,
Zentralort Welver

1. Ergebnis des Beteiligungsverfahrens
2. Satzungsbeschluss

 

Sachdarstellung zur Sitzung am 22.01.2020:

Die 4. vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes Nr. 10 erstreckt sich auf die Flurstücke
443, 482 und 51 der Gemarkung Meyerich, Flur 3. Sie sind im BebauungsplanNr. 10 „Ost-
busch" als „Öffentliche Grünfläche - Kinderspielplatz“ und als „Öffentliche Verkehrsftäche —
Fuß- und Radweg" festgesetzt. Im Zuge der 4. Änderung des Bebauungsplanes wird diese
Nutzung formell planungsrechtlich aufgegeben. Die Flächen werdenals allgemeines Wohnge-
biet (WA)entsprechend der in diesem Quartier vorhandenen Ausweisung im Geltungsbereich
des Bebauungsplanesausgewiesen. Überbaubare Flächen werdennicht festgesetzt. Auf den
nichtüberbaubaren Flächen sind untergeordnete Nebenanlagen undEinrichtungen gem. $ 14
BauNVO zulässig, die dem Nutzungszweck der in dem Baugebiet gelegenen Grundstücke
oder des Baugebietes selbst dienen und die seiner Eigenart nicht widersprechen.

Im Zuge des Änderungsverfahrens wurde die Beteiligung gem. $ 13 BauGBin derZeit vom
14.11.2019 - 27.12.2019 durchgeführt, Anregungen und Bedenken wurdennicht vorgetragen,
so dass zum Abschluss des Verfahrens der Satzungsbeschluss gefasst werden kann.

Beschlussvorschlag:

Der Ausschussfür Gemeindeentwicklung, Planung, Naturschutz und Umwelt empfiehlt dem
Rat, die 4. vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes Nr. 10 „Ostbusch', Zentralort Wel-
ver, gem. $ 10 Abs. 1 BauGBals Satzung zu beschließen.

DerBürgermeister wird beauftragt, die Bebauungsplanänderung durchöffentliche Bekannt-
machung in Kraft zu setzen.



 

 

 

 

 

 

  
 

 

Geergermaner Beschlussvorlage

Fachbereich 3 Gemeindeentwicklung Sachbearbeiter/in Herr Große
Az. 61-28-09/03-01 Datum 08.01.2020

Bürgermeister ‚Allg. Vertreter Hadige

h 9Fachbereichsleiter/in EL (00,20 Sachbearbeiterin f 0804.20

Stimmenantell
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Zweite vereinfachte Änderung des BebauungsplanesNr. 2 „Auf der Koppel“,
Ortsteil Eilmsen

1. Ergebnis des Beteiligungsverfahrens
2. Satzungsbeschluss

 

Sachdarstellung zur Sitzung am 22.01.2020:

Die 2. vereinfachte Änderung des BebauungsplanesNr. 2 erstreckt sich ausschließlich auf das
Flurstück 106 der Gemarkung Eilmsen, Flur 5. Die Fläche war bisher im Bebauungsplan als
„öffentliche Grünfläche — Kinderspielplatz" ausgewiesen. Es erfolgt eine Änderung zur Aus-
weisung als reines Wohngebiet (WR) entsprechend der vorhandenen Ausweisung im Gel-
tungsbereich des Bebauungsplanes. Eine überbaubare Fläche wird nicht festgesetzt. Auf der
nichtüberbaubaren Fläche sind untergeordnete Nebenanlagen und Einrichtungen gem. $ 14
BauNVO zulässig, die dem Nutzungszweck der in dem Baugebiet gelegenen Grundstücke
oder des Baugebietes selbst dienen unddie seiner Eigenart nicht widersprechen.

Im Zuge des Änderungsverfahrens wurde die Beteiligung gem. $ 13 BauGBin der Zeit vom
14.11.2019 — 27.12.2019 durchgeführt. Bedenken wurden nicht vorgetragen. Die Westnetz
GmbH weist in Ihrer Stellungnahme auf die vorhandene Hochspannungsfreileitung hin. Die
Stellungnahme ist als Anlage beigefügt. Der Planbereich liegt außerhalb des Schutzstreifens
dieser Leitung

Parallel verläuft zudem eine 220/380-kV Freileitung, die im Zuständigkeitsbereich der Amprion
GmbH liegt. Die Amprion GmbHhat für die Abgabe ihrer Stellungnahmeeine Fristverlänge-
rung beantragt. Die Hochspannungsfreileitung verläuft zwar außerhalb des Planbereiches,
aber der 30m-Schutzstreifen verläuft über dem Flurstück 106, so dass die Stellungnahmeder
Fa. Amprion insofern nicht unwichtig ist. Grundsätzliche Bedenken sind jedoch nicht zu erwar-
ten, da durch die Änderung des Bebauungsplanes aufgrund der nicht vorhandenen Überbau-
baren Fläche keine wohnbauliche Entwicklung begründet wird. Die noch ausstehende Stel-
lungnahmeder Amprion GmbH wird in der Sitzung nachgereicht.



Beschlussvorschlag:
1

Siehe beigefügte Einzelbeschlüssel

2
Der Ausschuss für Gemeindeentwicklung, Planung, Naturschutz und Umwelt empfiehlt dem
Rat, die zweite vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes Nr. 2 „Auf der Koppel", Ortsteil
Eilmsen, gem. $ 10 Abs. 1 BauGB als Satzung zu beschließen.

DerBürgermeister wird beauftragt, die Bebauungsplanänderung durch öffentliche Bekannt-
machung in Kraft zu setzen

Beratung im GPNU am 22.01.2020:

Die angekündigte und zwischenzeitlich eingegangene Stellungnahme der Amprion GmbH wird
den Ausschussmitgliedern vorgelegt und bei der weiteren Beratung und Beschlussfassung

berücksichtigt

Beschluss:
1
Siehe beigefügte Einzelbeschlüsse!

2.
DerAusschuss für Gemeindeentwicklung, Planung, Naturschutz und Umwelt empfiehlt dem
Rat einstimmig, die zweite vereinfachte Änderung des BebauungsplanesNr. 2 „Auf der Kop-
pel', Ortsteil Eilmsen, gem. $ 10 Abs. 1 BauGB als Satzung zu beschließen.

Der Bürgermeister wird beauftragt, die Bebauungsplanänderung durch ‚öffentliche Bekannt-

machung in Kraft zu setzen
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Dortmund, 30. Dezember 2019

2. vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes Nr. 2 Aufder Koppel, Ortstel Elmsen
"er: Berellgung derBehörden und anderenTräger öffentlicher Blange gem. 13 Abs. 2 Bauca

1104V-Hochspannungsfelitung Lippborg- Pt. Berge,1528 (Maste 7bis8)

Sehrgechrte Damen und Herren,

(dese Stellungnahme betrft ausschließlich oleIm Betreff genannte Hochspannungsreileitung. Bezüglich
(der ebenfalls Im Planbereich vorhandenen Amprior-Hechspannungsreilitungen erhalten Sie ggf, eine
Separate Stellungnahmeder Amprion GmbH.

In dem von unsbeigefügten Lageplan Im Malstab 1 2000 habenwir die 0.8. Hachspannungsreileitung
mit Letungsmittlinie, Mststandorten und Schutzstreifengrenzen eingetragen.

Der Planbereich derobigen Maßnahmelegt bereits außerhalb des 2 18,00 m » 38,00 m breiten Schutz-
strefens der Im Betreff genannten Hochspannungsfreeitung.

"Wir weisen daraufhin, dass ich die tatsächlicheLage der Hochspannungsfrllitung undsomit uch das.
Letungsrecht allen aus der Örlichkeit ergeben.

Zur 2. Änderung des Bebauungsplanes haben wir keine Anregungen vorzubringen.

"Wi haben ihre Unterlagenüber die Westnetz GmbH, Reglonlzentrum Amsberg, erhalten. Bezüglich der
weiteren von der Westnatz betreuten Anlagen erhalten Ste von dot gl, inegesonderteStellungnahme.

Sideurn gear am regeof0mHundgac naacrz. 

 

 

2 vereinfachte Änderung des &.Planes N. 2 Aufde Komet“

Zur Stellungnahme dor Westnetz GmbH vom 30.12.201:
Die Stellungnahme wird zur Kenninis genommen.
Die 10-kV-Hochspannungstreiletung sowle der 19m-Schutzstreifen liegen außerhalb des
Planbereiches. Durch die Änderung des Bebeuungsplaneswerden ohnehin keine Baurachte
für ine wohnbaullche Nutzung geschaffen.
Die parallel verlaufende 220/380-kV-Freiletung der Amprion GmbH verläuft zwar auch aufer-
halb das Plangebietes, herliegt jedoch der 30m-Schutzstreifen direkt aberdem Flurstück 108.
In der Begründung wird der Hinwels aufgenommen, dass im Rahmen von Baugenehmigungs-
verfahren zulässiger Nebenanlagen dle Amprion GmbH zu beteilgenis.
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Dortmund, 08, Januar 2020

 

Bebauungsplan Nr. 2 "Aufder Koppel”, 2. Änderung
220-1380-kV-Höchstspannungsfreileitung Kruckol - Uantrop,
BI. 4318 (Maste 143 bis 144)

Sehr geehrte Damen und Herren,

über den Geltungsbereich zur 0.9. Bauleitplanung verläuft in Ihrem 2x.
30,00 m = 60,00 m breiten Schutzeirlfen die im Beireff genannte
Höchsispannungsfreileitung,

Den Leitungsverlauf mit Leitungsmilelliie, Masisterdorten und Schutz-
sreifongrenzen haben wirin den zeichnerischen Tail des Bebauungs-
planesim Maßstab 1 500 (Amprion-Vermerk vom 07.01.2020) einge-
Tragen. Sie können diesen aber auch unserem beigefügten Lageplan im
Maßstab 1 2000 entnehmen. Wir weisen diesem Zusammenhang
araufhin, dass sich die tatsächliche Lage der Leitung ausschließlich
aus der Örtiehkeit ergibt

 

Dem 0.8. Bebauungeplan stimmen wir unter folgenden Bedingungen zu:

«Die Höchsispannungsfreileitung wird mit Lelangemitllie,
Maststandorten und Schutzeireengrenzen nachrle
zeichnerischen Teil des Bebauungsplanes dargestelt

 

® Wien der Begründung zum vorgenannten Bebauungsplan er-
wähnt, sind aufdem Grundstück Gemarkung Eimsen, Flur 5,

Ku2l0108.08 Gomande War. DL. 4tBdoc«

amprion

Barum

esonhucgengtnat

 

2 vereinfochte Anderungds -Planes N. 2.Auf er Koppel“

Zur Stellungnahme der Amprion GmbH vom 08.01.2020
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen und beachtet
Die parallelverlaufende 220/380-KV-Freileitung der Amprion GmbH verleuft zwar außerhalb
des Plangebietes, hierlegt edach der 30m-Schulzetreifen direkt über dem Flurstück 106. Der
Anregung wird Insofem gefolgt, dass der Verlauf der Leitung und des Schutzstelfons nach-
vichlich im Bebauungsplan dargestell wir.
In der Begründung wird der Hinweis aufgenommen, dass bei Bauvorhaben (Carport bzw. Ga-
age) hinsichtlich der Bedachung die DIN 4102 „Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen"
zu beachtonIst und dass Glasdlächarharnicht zugelassen sind. Der Hinweis im Hinblick auf
(die Betellgung der Amprion GmbH in diesem Zusammenhang wird ebenfalls entsprechend in
der Begründung aufgenommen,
Für das Flurstück 108 wird festgeselzt, dass aufgrund des vorhandenen Schutzstreifens nur
Solche Anpflanzungen vorgenommen werden dürfen, die eine Endwuchshöe vor max. 10 m
erreichen. Die Gehözliste wird der Begründung als Anlage beigefügt
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Flurstück 108 im Zuge gärtnerischer Nutzung ausschliaßlich Ne-
benanlagen und Einrichtungen gemäß $ 14 Baunutzungsverord-
ung bzw. Garagen und Carports zulässig.

Geplante Bauobjekte, wis Carporis bzw. Garagen erhalten eine
Bedachnung nach DIN 4102 ‚Brandverhallemn von Baustoffen
nd Bauteilen‘, Tall 7. Glasdächer sind nichtzulässig.

 

ie Ausweisung von Baufenstem (z.B. für Wohnnutzung)ist auf
er ausgewiesenen Flächenicht zulässig

# Im Schutzereifen der Leitung dürfen nur solche Anpflanzungen
vorgenommen werden, die eine Endwuchshöhe von maximal
10 m erreichen. Als Anlage Ist beispielhaft eine Gehölzieta mit
entsprechenden Endwuchshöhen beigefügt

Durch höhernachsende Gehölze, die in den Randbereichen baw.
außerhalb der Leitungsschutzetreifen angepflanzt werden, ba-
Steht die Gefahr, dass durch einen eventuellen Baumumbruch
(die Höchstspannungsfreileitung beschädigt wird. Aus diesem
Grund bitten wir Sis zu veranlassen, dassin diesen Bereichen
(Gehölze zur Anpflanzung kommen, dlin den Endwuchshöhen.
gestafelind, Anderenfals wid eine Schutzstrifenverbreite-
ung erforderlich,

Solten dennoch Anpflanzungen oder sonstiger Aufwuchs eine
ie Leitung gefährdende Höhe erreichen, Isdar Rückschnilt
urch den Grundstückseigentümerkien Bauherm auf seine Kas-
on durchzuführen bzw. zu veranlassen. Kommt der Grundstück-
seigentümerkder Bauherr dar vorgenannten Verpflichtung trotz.
Schrificher Aufforderung und Setzen einer angemessenenFrist
Fichtnach, sait die Amprion GmbH berechligt, den erforder
chen Rückschnit zu Lasten des Eigentümersides Bauherm
durchführen zu lassen.

Die Leitung und die Meststanderte müssen jederzeit zugänglich
bieiben,Insbesondere iet eine Zufahrt auchfür schwere Fahr-
zeuge zu gewährleisten. Alle die Höchstspannungefteleitung ge-
fährdenden Malnahmen sind untersagt.

«Im Toxttll des Bebauungsplanes wird folgender Hinweis aufge-
nommen: ‚Von den einzelnen ggf. auch nicht genehmigungs-
fichigen Bauvorhaben im Schutzsrreifen der Leitung bzw. in
unmitelbarer Nähe dazu sind der Amprion GmbH Bauunterlagen
(Lagepläne und Schnilizeichnungen mil Höhenangebeninm

KU20OI08A09 GameWar. DLAtGdon«



über NN)zur Prüfung und abschließenden Stellungnahme bzw.
dem Abschluss einer Vereinberung mit dem Grundslückseigenlü-
mer/Bauherm zuzusanden. Alla geplanten Maßnahmen bedürfen
der Zustimmung durch die Amprion GmbH.“

Wir biten Sie, unsere v. 9. Auflagenin den Bebauungsplan zu übemeh-
men und uns weiler am Verfahren zu beteiligen.

Femer gehen wir davon aus, dass Sie bezüglich weiterer Versorgungs-
Ieitungen die zuständigen Unterehmen belelligheben.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen geme zur Verfügung

Mitfreundlichen Grüßen

Amprion GmbH
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 Tnhalrasr Anderung
Die Zweite vereinfacht Änderung erstreckt ich ausschlielich aufdas unbebaue Grundstück Gemarkung Eimsen,Flur , luretck 106.Im Umsprungsbebsuungsplen ist daFlurstück 105 a"Kinderaplelplatz" Teigasatt
es rfigt ein Ausweisung as reinse Wohngebial(AR) entsprehendder vorhandene
Eine überbaubare Grundstücksiäche wird nehfestgesetzt,

Im Rahmen der Zueten vereinfachten Änderung wird diese Nutzung aufgegeben,
2 Fesisetzung Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes.   

Recntegrundanen
augastzbuch (GB) n der Fassung er Bekanimachung sam 31.2017 [BEL S. 02) nd|
az goigen Fass,

erudnun er1 bulane Nutzungder Gundeüce (Bsuuzungssrstrung- BauVO) In dar
Neufassung vom 21.1.2017 (BGBL15.3786) In erzureüsgen Fassung

Gemaindorinungrs LandNahenIn darFassung der ikannimachung vom
HAT.10O(GUN, 5, ANder zuzek gllen Fassung
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Übersichtskarte

Das vonder Planänderung beroffene Grundstück   am.o1.20m0 og! in der Gemarkung Elmaen, Flur 5.
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Erweiterung der Außenbereichssatzung „Westholz“ im Ortsteil Vellinghausen
: Einleitung des Satzungsverfahrens gem. $ 35 Abs. 6 BauGB

 

Sachdarstellung zur Sitzung des GPNU am 22.01.2020:

Entsprechend des Ratsbeschlusses vom 22.02.2017 und auf der Grundlage des Entwurfes
zum Bebauungsplan Nr. 12 „Westholz II" läuft derzeit das planungsrechtliche Verfahren zur
baulichen Entwicklung im Bereich des Ortsteiles Vellinghausen südlich der Straße Westholz.
Das Verfahren konnte bishernicht weitergeführt werden, da einer zusätzlichen Ausweisung
von Siedlungsflächen derinsgesamt im Gebiet der Gemeinde Welver vorhandene Siedlungs-
flächenüberhang entgegensteht.

Um losgelöst von diesem Verfahren zumindesteine schnellere Teilbebauungfür den Eigen-
bedarf zu erreichen, wird nun per 25.10.2019 der Antrag gestellt, die im Bereich der Straßen
Hesselnkamp/ Westholz vorhandene Außenbereichssatzung entsprechend zu erweitern. In
den Jahren 2016 und 2017 - während derBeratung zum Bebauungsplan Nr. 12 - war diese
Möglichkeit als Grundlage für eine bauliche Entwicklung bereits thematisiert worden. Sie
wurde Jedoch nicht weiterverfolgt, da eine größere Fläche (5 - 6 Bauplätze) überplant werden
sollte. Dies war mit dem Instrument „Außenbereichssatzung“planungsrechtlich nicht möglich

‚Aufstellung der Außenbereichssatzung
In den 1980erJahren wurde auf der Grundlage des damals noch geltenden Wohnungsbauer-
leichterungsgesetzes der bauliche Bestand im Bereich der Straßen Hesselnkamp und West-
holz „eingefangen"und mit einer Außenbereichssatzung mit dem Ziel der Lückenfüllung über-
plant. Der Geltungsbereich ist in der beigefügten Karte dargestellt

BeiderFestlegung der Satzungsgrenze orientierte man sich entsprechend der gesetzlichen
Bestimmungenan den vorhandenen Gebäuden. Hierbeiist die Hofstelle ‚Westholz 7"als land-
wirtschaftlicher Betrieb unberücksichtigt geblieben. Sofern dieses Anwesennun nach Aufgabe
des Vollerwerbsbetriebesin den Geltungsbereich der Satzung integriert wird, ergibt sich west-
lich der ehemaligen Hofsielle eine Lücke, die dann grundsätzlich bebaut werden könnte. Die
Zulässigkeit einer solchen Satzungserweiterung warbereits im Jahre 2016 beim Dezernat 35
der Bezirksregierung Arnsberg mit einer positiven Antwort hinterfragt worden.



In diesem Fall ist eine Änderung des Flächennutzungsplanes nicht erforderlich; gleichzeitig
erfolgt keine Anrechnung bei der Bilanzierung der Siedlungsflächen. Die Fläche behält den

planungsrechtlichen Status eines Außenbereichsgrundstückes, kann aber auf der Grundlage
des $ 35 BauGB und der Außenbereichssatzung grundsätzlich wohnbaulich genutzt werden.

Durch den Beschluss des Rates vom 22.02.2017 wurde bereits die entwicklungspolitische
Grundsatzentscheidung getroffen, dass dieser Bereich baulich entwickelt werdensoll. Es ist
nun zu entscheiden, ob auf der Basis der Außenbereichssatzung zumindestfür eine Teilfläche
zeitlich zügigereine planungsrechtliche Grundlage für eine Bebauung geschaffen werden soll.

Verwaltungsseitig wird empfohlen, dem Antrag zu folgen. Der Antragsteller hat ergänzend in
den geführten Gesprächen dargelegt, dass er die „Lücke“ kurzfristig für den Eigenbedarf be-
bauen will. Eine solche Bebauung steht einer geordneten städtebaulichen Entwicklung des
Bereichesnicht entgegen. Die Erschließung ist vorhanden. Die bauliche Entwicklung würde
auch denZielen des evtl. zu einem späteren Zeitpunkt weiterzuführenden Bebauungsplanes
Nr. 12 nicht entgegenstehen. Aus diesem Grundergeht folgender:

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Gemeindeentwicklung, Planung, Naturschutz und Umwelt empfiehlt dem
Rat, das Verfahren zur Änderung der Außenbereichssatzung für den Ortsteil Vellinghausen
gem. $ 35 Abs. 6 BauGBeinzuleiten. Inhalt der Änderung ist die Ergänzung der im Plan dar-
gestellten Erweiterungsfläche(einschließlich der baulichen Anlagen der Hofstelle ‚Westholz
7"). Es wird festgesetzt, dass im Geltungsbereich der Satzung nur Wohnzwecken dienende
Vorhabenund kleine nichtstörende Handwerks- und Gewerbebetriebe zulässig sind. Die Ver-
waltung wird beauftragt, auf dieser Grundlage einen Satzungsentwurf zu erarbeiten und an-
schließend das Beteiligungsverfahren gem. $ 35 Abs. 6 Satz 5 BauGBdurchzuführen
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Medienentwicklungsplan der Grundschulen 2019 bis 2024

Sachdarstellung zur Sitzung am 29.01.2020:

Dervorliegende Medienentwicklungsplan (MEP)ist ein Planungsinstrument, dessen
Schwerpunkte in den Bereichen Ausstattung und Technik liegen. Er schafft die Vorausset-
zungenfür das Lehren und Lernen mit Neuen Medien in den Schulen. Der MEP beschreibt
die Vorgehensweisen bei der Ausstattung der Schulen mit der notwendigenInfrastruktur so-
wie Konzepte zum Betrieb als auch zurkostengünstigen undeffektiven Wartung und Betreu-
ung der Systeme.

Dader Schulträger für die Sachausstattung der Schulen zuständig ist,ist er auchfür die Er-
stellung des Medienentwicklungsplanes verantwortlich. Um dem pädagogischen Aspekt ei-
nes MEP gerecht zu werden, wurde dieserin enger Zusammenarbeit mit den Schulen
erstellt, Der MEPist die Basis für schulspezifische Medienkonzepte.

Die Medienentwicklungsplanung der Gemeinde Welver berücksichtigt den Aufbau, den Be-
trieb, die Wartung und den Support sowie die mittelfristige Finanzplanung für die Medienaus-
stattung der Schulen. Ersoll ebenfalls die Basis für die Investitionsplanung unddie Einstel-
lung von Haushaltsmitteln sein. Die Ziele dieses MEP sind u.a.:

= Planungssicherheit für Schulträger, Schulen und Politik durch mittelfristige Finanz-
und Organisationsplanung

« Investitionsplanung für die Schulen
«Umsetzung der medienpädagogischen Anforderungen der Schulen

Eine wichtige Grundlage des MEP ist das gemeinsame Medienkonzept der beiden Schulen,
Dessen Schwerpunktliegt im Gegensatz zum MEP auf der Darstellung der pädagogischen
Nutzung derdigitalen Medien an einer Schule und den daraus folgenden Konsequenzenfür
die individuelle Ausstattung. Der Einsatz von Computern jeglicher Art ist alltäglich und
selbstverständlich. Ein Medienkonzeptsollte - orientiert am Profil der Schule — erläutern, wie
sich der computerunterstütze Unterricht mediendidaktischintegrieren und pädagogisch sinn-
voll in den einzelnen Unterrichtsfächern umsetzen lässt. Dabeisollte es sich Insbesondere
an den Lehrplänen und Bildungsstandards des Landes orientieren.
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Ein Medienkonzept sollte sowohl die gegenwärtige Nutzung der IT Medien beschreiben als
auch einen Ausblick auf die zukünftige, geplante Nutzung geben. Medienkonzepte müssen
regelmäßig fortgeschrieben werden.

Schulen nehmenbei der Vermittlung von Basisqualifikationenfür den Umgang mit Medien
eine Schlüsselrolle ein. Dashier Gelemte bereitet die Schülerinnen und Schüler auf die In-
formations- und Multimediagesellschaft vor. Die Lehrerinnen und Lehrer müssen das „Lernen
mit Neuen Medien"lehren sowie die Fähigkeit vermitteln, multimediale Informationen anzu-
wenden, zu analysieren undzu interpretieren.

Die Aufgabe des Schulträgers ist es, die Rahmenbedingungenfür die Vermittlung dieser
Basisqualifikationen zu schaffen. Das Lernenmit digitalen Medien erfordert eine leistungsfä-
hige, zukunftsorientierte und möglichst hochverfügbare IT-Infrastruktur.

Die Förderrichtlinien zum „Digitalpakt Schule", die zwischenzeitlich vom Land Nordrhein-

Westfalen verabschiedet wurden knüpfen an die Beantragung der Fördermittel ebenfalls ei-

nen, von den politischen Gremien, beschlossenen MEP.

Für die Gemeinde Welver steht im Rahmendes „Digitalpakt Schule“, ein Förderbudgetin
Höhe von 177.189,00 € zur Verfügung. Anträge auf Abruf des Schulträgerbudgets müssen
spätestens bis 31.12.2021 bei der Bewilligungsstelle eingereicht werden.

Beschlussvorschlag

Der Ausschussfür Generation, Bildung, Kultur und Soziales nimmt denvorliegenden MEP
zur Kenntnis und empfiehlt dem Rat den Medienentwicklungsplanzu beschließen. Die Ver-
waltung wird beauftragt, in einer der nächsten Sitzungen des Fachausschusses ein Konzept
zur Mittelverwendung aus dem Förderprogramm „Digitalpakt Schule“ vorzulegen.

Anlage
Medienkonzept der Grundschulen

Medienentwicklungsplan 2019 bis 2024


